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Offenheit, 
Transparenz, 

Nachvollziehbarkeit, 
freier Diskurs
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Alles ist Kopie



  

Technisch könnte alles 
verfügbar sein



  

Das verhindert nur das 
Urheberrecht



  

Keine Erschöpfung



  

„Sind das Original oder 
Vervielfältigungsstücke 
des Werkes mit 
Zustimmung des zur 
Verbreitung Berechtigten 
… im Wege der 
Veräußerung in Verkehr 
gebracht worden, so ist 
ihre Weiterverbreitung 
mit Ausnahme der 
Vermietung zulässig.“

§ 17 Abs. 2 UrhG



  

Buch vs eBook



  

Hohe Relevanz 
im Alltag



  



  

Leistungsschutzrechte



  

Klappentexte
Verträge

Zeitungsmeldungen
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Berliner Erklärung
 

über den offenen Zugang 
zu 

wissenschaftlichen Werken

vom 22. Oktober 2003



  

Das Internet hat die praktischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen für die 
Verbreitung von wissenschaftlichem Wissen 
und kulturellem Erbe grundlegend verändert. 
Mit dem Internet ist zum ersten Mal die 
Möglichkeit einer umfassenden und 
interaktiven Repräsentation des menschlichen 
Wissens, einschließlich des kulturellen Erbes, 
bei gleichzeitiger Gewährleistung eines 
weltweiten Zugangs gegeben.



  

Unsere Aufgabe Wissen weiterzugeben ist nur halb 
erfüllt, wenn diese Informationen für die Gesellschaft
nicht in umfassender Weise und einfach zugänglich sind. 
Neben den konventionellen Methoden müssen 
zunehmend auch die neuen Möglichkeiten der 
Wissensverbreitung über das Internet nach dem Prinzip 
des offenen Zugangs (Open Access-Paradigma) 
gefördert werden. Wir definieren den offenen Zugang 
oder den ‚Open Access’ als eine umfassende Quelle 
menschlichen Wissens und kulturellen Erbes, die von der 
Wissenschaftsgemeinschaft bestätigt wurden.
Die Vision von einer umfassenden und frei zugänglichen 
Repräsentation des Wissens lässt sich nur realisieren,
wenn sich das Internet der Zukunft durch Nachhaltigkeit, 
Interaktivität und Transparenz auszeichnet. Inhalte
und Software müssen offen zugänglich und kompatibel 
sein. 



  

646 Unterzeichner
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Urheber haben 
Gestaltungsmöglicheiten



  

Jede urheberrechtlich 
relevante Nutzung (=im 

Digitalen: alles) ist 
verboten, wenn sie nicht 
ausdrücklich erlaubt wird



  

Jede einzelne Nutzung 
erlauben?



  

Jedermannlizenzen
Standardlizenzen



  

Grundgedanke: 
Statt „all rights reserved“, 

„some rights reserved“



  

Kein Verzicht auf Rechte 
sondern die Ausübung von 

Rechten



  

Urheberrecht ist die Basis 
für freie Lizenzen



  

Es gibt viele



  

Allein auf IfrOSS sind 57 Open Content Lizenzen 
gelistet, unter anderem:

Digital Peer Publishing License 
Open Content License (OPL)

GNU Free Documentation License (FDL) 
Lizenz "Freie Kunst"

Lizenz für die nichtkommerzielle Nutzung von 
Inhalten an Schulen und Hochschulen (NRW)

Open Content License (OPL)
Public Documentation License (PDL)



  

Creative Commons hat sich 
international als Standard 

etabliert



  

Es gibt drei Ebenen der 
Lizenzierung:

1. für Menschen
2. für Juristen

3. für Maschinen



  

Commons Deed



  

eigentlicher
Lizenztext

mehrere Seiten



  

RDFa-Layer



  

Namensnennung

Namensnennung – Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen

Namensnennung – nur nicht-kommerzielle 
Nutzung

Namensnennung – keine Bearbeitungen

Namensnennung – nur nicht-kommerzielle 
Nutzung – Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen

Namensnennung – nur nicht-kommerzielle 
Nutzung – keine Bearbeitungen

Einzig CC BY und CC BY-
SA sind als „freie Lizenzen“ 
gemäß Definition der FSF 
anerkannt



  

Warum gibt es so viele 
Lizenzvarianten?

Jannev (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruuvit.jpg), „Ruuvit“, 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode



  

Lizenzelement Namensnennung (BY)



  

Wie hat die Namensnennung zu erfolgen?

- Folgendes muss bei Nachnutzung genannt     
  werden:

• Name des Urhebers bzw. Rechteinhabers
• Quelle des Werkes einschließlich URL
• Lizenz einschließlich ihrer URL
• (sofern vorhanden) Titel / Bezeichnung des 

Werkes
• (sofern vorhanden) URL für sonstige rechtliche 

Info



  

 … und zwar in einer dem Medium 
angemessenen Art und Weise, 

z.B. bei einem Film im Abspann, bei einer CD-
Pressung auf der Oberseite der CD, bei einem 
Foto direkt da-neben oder bei den Bildnachweisen 
etc. pp.



  

Lizenzelement Share-Alike (SA)



  

Was ist unter „Share Alike“ zu verstehen?

- Das ist in der Creative-Commons-Welt die
  Bezeichnung für das auch als „Copyleft“        
  bekannte Prinzip.

  Das ist in der Creative-Commons-Welt die
  Bezeichnung für das auch als „Copyleft“        
  bekannte Prinzip.



  

- Dies soll eine „Rückaneignung“ einmal frei-
  gegebenen Contents (mittels Bearbeitung) 
  verhindern.

- CC-Lizenzen mit dem Element SA erlauben  
  Die Veröffentlichung von Bearbeitungen des
  Ausgangswerkes, dies jedoch nur unter der
  Bedingung, dass sie auch unter derselben
  Lizenz wie beim Ausgangswerk erfolgt.



  

Und hier ist erst mal 
Schluss, wenn es um 
„freie Lizenzen“ geht



  

Aber es gibt nicht nur freie 
Jedermannlizenzen



  

Lizenzelement NonCommercial (NC)



  

Wie ist „nicht-kommerziell“ im 
NC-Modul genau definiert?

 
Es ist (bewusst) nicht sehr genau 

definiert:



  

„Handlungen, die nicht 
vorrangig auf einen 

geschäftlichen Vorteil oder 
eine geldwerte Vergütung 

gerichtet sind.“



  

Es besteht ein großer Graubereich 
von Nutzungen, die nicht eindeutig 
als kommerziell einzuordnen sind.

Nach strikter Lesart können sogar 
private Blogs als kommerziell 

einzuordnen sein, wenn der genutzte 
Blog-Hoster Werbebanner 

einblendet.



  

Was ist das Problem
mit NC?



  

Häufig wird NC intuitiv gewählt, 
ohne das die damit verbundenen 
Folgen bedacht werden



  



  



  

SA ist auch eine Möglichkeit, 
„Big Business“ abzuschrecken?



  

Lizenzelement NoDerivatives (ND)



  

Was bedeutet „keine Bearbeitungen“?

- Bearbeitungen anzufertigen kann gesetzlich  
 gar nicht untersagt werden.

- ND bedeutet daher (nur), dass angefertigte   
  Bearbeitungen nicht ohne Zustimmung des   
  Urhebers des „Originals“ veröffentlicht           
  werden dürfen.



  

Alle Rechte vorbehalten

Manche Rechte vorbehalten

Keine Rechte vorbehalten  (Public Domain)



  



  

Die „Public Domain 
Mark“ (PDM)



  

Auch dafür ein Beispiel:



  

Nicht verwechseln!

Ist eine Erklärung, die 
etwas verändert (nämlich 
einen Zustand ähnlich der 
Gemeinfreiheit erzeugt)

Ist nur eine Markierung für 
einen bereits bestehenden 
Zustand (nämlich den der 
„echten“ Gemeinfreiheit)

PDM=



Leider nein

4257485778 von pinksherbet@flickr.com 
http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/4257485778/sizes/m/in/photostream/
CC BY 2.0, http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/



  

Gibt es Alternativen?



  

Nein!



  

Gibt es Hilfen?



  

Ja!



  

Fortschritt durch Technik?



  



  

Und jetzt 
und gleich 
und sofort



  



  



  



  



  

1

2

3

4

5

Wissenschaft und Recht

Urheberrecht und Kapitalismus

Digitalisierung und Internet

Wissenschaftliches Selbstverständnis

Freie Lizenzen

Vorbehalte6



  
Unknown (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guttenberg-800.jpg), „Guttenberg-800“, 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/legalcode



  



  

Die Nutzung frei zugänglichen 
Wissens bei gleichzeitiger 

Verweigerung, sein eigenes Wissen 
der Wissenschaft frei zugänglich zu 
machen, ist wissenschaftsethisch 

nicht zu rechtfertigen.



The End

Dr. Paul Klimpel

Almstadtstr. 9/11, 10119 Berlin
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